
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Erwin Spindelberger, Dr. Erwin Rasinger 

und Kolleginnen und Kollegen 
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zum Bericht des Gesundheitsausschusses 1373 der Beilagen über die Regierungsvorlage 1333 der 
Beilagen betreffend ein Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2017 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert: 

Art. 3 (Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

In der Z 8 wird der Ausdruck ,,§ 699" durch den Ausdruck ,,§ 700a" und der Ausdruck ,,§ 700"jeweils 
durch den Ausdruck ,,§ 701" ersetzt. 

Art. 4 (Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

In der Z 4 wird der Ausdruck ,,§ 364" durch den Ausdruck ,,§ 365a" und der Ausdruck ,,§ 365"jeweils 
durch den Ausdruck ,,§ 366" ersetzt. 

Art. 5 (Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

In der Z 2 wird der Ausdruck ,,§ 356" durch den Ausdruck ,,§ 357b" und der Ausdruck ,,§ 357" je
weils durch den Ausdruck ,,§ 358" ersetzt. 

AA-179 XXV. GP - Abänderungsantrag (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2 von 2 

Begründung 

Da die Zahlen 700 (ASVG), 365 (GSVG) und 357 (BSVG) als Paragraphenbezeichnungen bereits verge
ben sind (siehe die Regierungsvorlage 1330 der Beilagen), sollen die Schlussbestimmungen nach dem 
ASVG die Bezeichnung ,,§ 701 ", jene nach dem GSVG die Bezeichnung ,,§ 366" und jene nach dem 
BSVG die Bezeichnung ,,§ 358" erhalten. 
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